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W

Oels, den 14. September 1939.

Betrifft: Paß- und Sichtvermcrk sowie Ausweiszwang.

Der Reichsminister des Innern hat unterm 10. September
d. I. angeordnet, daß, wer das Reichsgebiet verläßt, oder wer
aus dem Ausland in das Reichs ebiet eintritt, verpflichtet ist,
sich durch einen Paß über seine Person auszuweisen. Der Paß
bedarf vor dem Grenzübertritt des Sichtvermerks der zustän-
digen deutschen Behörde, wenn der Paßinhaber das sechste
Lebensjahr vollendet hat. Vor dem 12. September 1939 er-
teilte Sichtvermerke sind ungültig.

Im Reichsgebiet haben sich auf amtliches Erfordern über
15 Jahre alte deutsche Staatsangehörige und Angehörige des
Protektorats Böhmen und Mähren jederzeit durch einen amt-
lichen Lichtbildausweis über ihre Person auszuweisen.

Nichtreichsangehörige Personen bleiben wie bisher verpflich-
tet, sich beim Aufenthalt im Reichsgebiet jederzeit durch einen
Paß über ihre Person auszuweisen.
Paß- und Sichtvermerk-Behörden sind ab sofort ausschließ-

lich die Kreispolizeibehörden, sofern nicht in besonderen Fällen
das Auswärtige Amt hierfür zuständig ist. Ich ersuche daher
die Herren Bürgermeister, sofort die Bevölkerung in geeigneter
Weise auf diese Neuerung aufmerksam zu machen. Unter Be-
rücksichtigung der gegenwärtigen Lage können jedoch nur Sicht-
vermerke bei unbedingt erforderlichen Reisen erteilt werden.

Der Landrat

O e l s, den 8. September 1939.

Freiwillige Feuerwehren.

RdErl. d. RMdJ. v. 28. 8. 1939 - Pol. O—VUR. R II 173/39.

Die Freiwilligen Feuerwehren sind dur das Gesetz über
das Feuerlöschwesen v. 23. 11. 1938 (RGB. I S. 1662) tech-
nische Hilfspol.-Truppe eworden. Die Freiwilligen euerweh-
ren sind dager bei Kun gebun en, Aufmärschen, getan usw.,
die von Be örden ausgegem e enso wie andere erbände fo-
wohl durch geschlossene ruppen als auch durch ihre Führer
zu beteiligen.

Veröffentlicht!

Der Landrat

III b. Pol. 801.

 

 

Einfuhr von unbearbeiteten Federn
aus den Ost- und Südoststaaten

RdErl. d. RMdJ. v. 22. 8. 1939 — III a 10886/39-2940 Federn.

(1) Die Einfuhr von unbearbeiteten Federn aus den Ost-
und Südoststaaten ist nach den bestehenden viehseuchenpolizei i-
chen Anordnungen veterinärpolizeilich verboten. Zur Einfuhr
solcher Rohfedern bedarf es einer besonderen veterinärpolizeili-
chen Ausnahmeerlaubnis Als unbearbeitet gelten Federn, die
nicht gereinigt, gewaschen und mit Wasserdampf behandelt wor-
den sind.

(2) Vom 1. 10. 1939 ab wird die Ausnahmeerlaubnis nur
noch von mir erteilt.

(i-) Es erscheint veterinärpolizeilich vertretbar, das bisherige
Erlaubnisverfahren für die Einfuhr von Rohfedern (Bettfe-
dern, Schmuck- und Putzfedern sowie Federkielen) ans den Ost-
und Südoststaaten zu vereinfachen und damit zugleich zu erleich-
tern. Vom 1. 10. 1939 ab wird daher den Inhabern von Bett-
federnfabrikeu und den besonders zur Einfuhr von Rohfedern
zugelassenen Rohfederhändlern statt der bisherigen auf 3 Mo-
nate befristeten und nur über die Grenzzollstellen eines be-
stimmten Landes gültigen Einzelerlaubnisse auf Antrag eine
ür 1 Iahr geltende Erlaubnis zur Einfuhr ungereinigter Fe-
dern aus den Ost- und Südoststaaten in unbeschränkter Menge
über alle deutschen Grenzzollstellen unter den bisherigen Bedin-
gungen für die Bearbeitung oder die Weitergabe der Federn
erteilt werden. Diese Einfuhrerlaubnis haben die Einführen-
den den Grenzzollstellen bei der Abfertigung der Ware entwe-
bei: im Original oder in amtlich beglaubigter Abschrift vor-
zu egen.

(4) Voraussetzung für die Erteilung einer solchen Erlaubnis
an die Inhaber von Bettfedernfabriken ist, daß es sich
um Betriebe handelt, in denen Einrichtungen zur Reinigung,
Wäsche nnd Wasserdampsbehandlung der Federn vorhanden
sind. Hierüber haben die antragstellenden Betriebe bei der
Einreichung von Einfnhranträgen eine entsprechende Erklä-
rung abzugeben. Sie haben sich außerdem gleichzeitig zu ver-
pflichten, Federn in ungereinigtem Zustand aus ihren Betrie-
ben nicht wieder auszuführen.

(s) Die Ausnahmeerlaubnis an R ohsederhändle r wird
von mir nur erteilt, wenn die betreffende Firma von der für
den Sitz der Firma zuständigen Landesregierung (in der Ost-
mark: die Reichsstatthalter; im Saarland: der Reichskommissar
fur das Saarland; im Sudetenland: der Reichsstatthalter im
Sudeten au) allgemein zur Einsuhr von Rohfedern veterinär-
koli eili zugelassen ist. Die außerpreuß. Landesregierungen,
ie eichsstatthalter in der Ostmark, der Reichskommissar für

das Saarland und der Reichsstatthalter im Sudetengau haben
mir uber jede Zulassung eines Rohfederhändlers Nachricht zu
geben. Die Zulassung darf nur erfolgen, wenn die Rohfeder-
andlerfirma dem Reichsverband der Rohfeder-Großhändler
EB. in Berlin-Wilmersdorx, Prager Platz 4, ange-
schlossen ist, der Verband die Zulas ung befürwortet und die
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Firma als znverlässig anzusehen ist. Indem Antrag auf
Erteilung der Erlaubnis zur Einfuhr von Rohsedern
ans den Ost- nnd Siidoststaaten hat sich der iliohfederhändler zu
verpflichten, Die von ihm eingefiihrten ungereinigten Federn
nur an Betriebe abzugeben, die Einrichtungen zur Bearbeitung
der Rohfedern besitzen Mr. -t), und aus denen die Rohware
vor erfolgter Bearbeitung nicht weitergegeben werden darf,
oder an andere kliohfederländler, die fiir die Einfuhr«von-un-
bearbeiteten Federn ebenfalls zugelassen sind. Der einfiihrende
kliohfederhändler hat sich weiterhin zu verpflichten, Lager- so-«
wie Ein-«- nnd Vertaufsbiicher zu fiihren, an Händ deren der
Verbleib der aus dem Ausland eingefiihrten oder im Inland
augetauften dliohsederu von der Veterinärpol. ermittelt wer-
den lanu.

l«) Seuduugen ungereinigter Federn ans den Ost-s und Siid
oftstaaten an Einzelpe rso n e n diirfen nur an eine die
«iiltige Einfuhrerlmibuis besitnsnde Bettfedernfabril zur vor-
jerigen Reinigung ansgehändigt werden.

(7) Bom I. 10. 10:10 ab sind Anträge auf Erteilung der bete
rinärpolizeilieheu Erlaubnis zur Einfuhr von nulusarbeiteteu
Federn ans den Ost- nnd Siidostftäateu ausschließlich an mich
zu richten.

(H) Fiir die Erteilung einer Einfuhrerlmibuis gem. Nr. 25
dieses klidErL wird eine Verwaltnngsgebiihr von 25 um: er--
hoben. Bei Federabfällen lFedertielem Dungfederns ermäßigt
sich die Gebiihr ans lt) kliij

li-) Die veterinärpolizeiliche lieberwachnng der ordnungs-
mäßigen Bearbeitung der kliohfederu nnD dliohfederliele und
ihres Verbleibs in den Bettfedernfabrilen oder in den Feder-
fiele verarbeiteuden Fabrikeu und bei den Rohsederhäudlern
ist, statt bisher regelmäßig, künftig stichprobeuweise, mindei
stens aber zweimal im Vierteljahr durch die Ortspol.-Behörde
vorzunehmen.

(m) Wegen der Desinfeltion unlusarbeiteter Federliele ver-
tveise ich auf den klidErL v. l4. 5. ltlLZ lkliMBliV S. 777).

(u) Wegen der Einfuhr von Dnugfederu verbleibt es bei den
bisheriqu Bestimmungen der RdErL v. 5. nnd 20. 0. Witz
(RMBliB. S. 7t;5, 88-t).

l-·.-) Die anßerpreuß Ländesregierungen, den blieichslonk
missar für Die Wiedervereinignng Oesfterreiehs mit dem Deut-
schen Reich, den dlieichslommissar iir das Saarland, den
ilieichsstatthalter im Sudetengan, die Sieg-Präs. in Preußen
nnd den Pol-Präs. in Berlin erfuehe ich, die Inhaber der in
ihren Bezirken gelegenen Fabrilein die auch bisher schon bete-
rinärpolizeiliche Bewilligungen zur Einsuhr von iliohfedern
oder tliohfedertieleu erhalten haben, sowie dis zur Einfnhr von
Rohfederu bereits bisher zugelassenen bliohfederhändler von
dieser am l. lt). ltltill in straft tretenden Neuregelung in
Kenntnis zu leben.

(m) Von der förmlichen Aenderung der bestehenden vieh-
senchenpolizeilichen Anordnungen tann vorerst abgesehen werden.

(m) Bis zur Berufung der klieiehsstatthälter in Den Reichs--
gauen der Ostmart werdn die nach diesem klidErL ihnen oblie-
geuden Aufgaben durch die Landeshauptmänuer, in Wien durch
den klieiehslommifsar fiir Die Wiedervereinigung Oesterreichs
mit dem Deutschen Reich wahrgenommen.

III b I’nl. 004. Oels, den 12. September 1030.

Der Laudrat

Die Herbftkörung wird Durchgeführt!

Da das Tierzuchtgefetz weiterhin in straft bleibt, kommt auch
die diesjährige Herbsttörung der Ziegenböcke vom 25. 0. bis
27. 9. zur Durchführung

Die Herren Bürgermeister werden gebeten, auf der ihnen
bereits zugegangeneu Postkarte dem Tierzuchtiuut diejenigen
Zie euböcke, Bullen und Eber zu melden, welche aus ihrer Ort-
schafft zur Störung zur Vorstellung kommen werden. Auf Grund
die er Melduugen wird dann den einzelnen Gemeinden der
Retseplau rechtzeitig mitgeteilt.

-· n Anbetracht des Personalmangels wird diesmal von der
Ab altnng größerer Sammelkörungen ausnahmsweise Abstand
genommen.

Die Körstelle fiir den Kreis Oels.  

Ul Pol.507 Oe ls, den 15. September 1930

Höchfwreisanordnnng
für Speifekartoffeln in Schleiten

Auf Grund des § 2 des tszesehes zur Durchführung des Bier-
jahresplanes Bestellung eines ilieichstommissars fiir die
Preisbildung in Berlin vom 20. Oktober tt):;t;, in Verbin-
dung mit der l.«":)-lnordnung iiber die Wahrnehmung der Auf-
gaben nnd Befugnisse des klieichstonuuifsars für Die Preisbil-
dung in Berlin vom l2.Dezember llltttz wird fiir das Gebiet
der Provim Schlesien nach Anhörung des .ti«artoffeltvir"tschafts
verbandes Schlesien angeordnet:

§ 1

Erzeugerpreife

Die Erzengerpreife für Speifetartoffeln je 50 stilogramm
frachtfrei Empfangsstation betragen nach Der Verordnung des
ilieichstommiffars sur die Preisbildung vom l:"). August lt):3t)
snr Lieferungen in den Monaten September, Oktober, No-
vember l030, sur

w
Iu) weiße, wie, blaue (.-orten

I») gelbe

2,15 NM

Sorten 2,«15 RM

Die Erzeugerhöehstpreise fiir die Sorte Isuli (Nieren) diirfen
die festgesetzten Höchstpreise fiir gelbe Sorten um höchstens
l um, fiir die Sorten »Friihe Hörncheu« und „Iannengipfelt”
ldliote Mäufe) um höchstens 2 um): je 50 ‚Stilogramm iiber
steigen.

§ 2

‚Tür Die Provinz Schlesien werden folgende Preisgebiete ge-
schaffen:

Preisgebiet l:

u) Regieruugsbezirt Breslau:

die Städte Breslau, Waldenbnrg, ferner Broelau, Hemis-
Dorf, Weißstein, Gottesberg, Fellhammer, Rothenbach und
die Fremdenverlehrsorte;

h) Regiernngsbezirk Liegnit3:

die Städte Görlitn Hirschberg und die Fremdenvertehrss
orte;

e) tliegierungsbyzirtk Oppelu DEZ:

das Industriegebiet Gleiwitz, Beuthen-Hindenbnrg lBezirt
des Polizeipräsidenten tsileiwiw nnd die Polizeiämter
Benthen und Hindeuburg

Preisgebiet ll:

u) iliegierungsbezirl Breslau:

die Städte über 10000 Einwohner und die Industrie-
gemeiudeu mit Ausnahme des Industriegebietes sJienrDDe
(fällt unter Preisgebiet .lll); «

h) kliegierungsbezirl Liegiiitz:

die Städte iiber 10000 Einwohner und die Industrie-
gemeiuden und Hoherswerdm

(«-) bliegieruugsbezirl Oppeln OS:
die Städte iiber 10000 Einwohner, die Industriegemeiu-
den und die Fremdenverlehrsorte.

Preisgebiet "111:

fiir die gesamte Provinz:

Die Städte unter 10000 Einwohner, sowie die Orte, in
denen die S eisekartoffelverordmmg iiberwiegeud durch
Berteiler erfo’gt.

Preisgebiet IV:

für die gesamte Provinz:

das fla e Land nnd die Orte, in denen die Belieferung
der Ver raucher iibertviegend durch die Erzeuger erfolgt.
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§3
Verbraucherhöchftpreife bei Verlan durch Verteiler
 — v 

 

 

 

 

        

· · " · · · · ·""«Vei eineman Zwist-Zi- ’ · « « "
Bei legabe von 50 kg Bei Lieferung oon 50 kg ab Verkauf-stelle bes Klein- QM ‘llbgabe Von llelnen
ab flßaggon ober ßager frei La er bes Rlelnoertetlers verteilen 0b“ frei Reller iUlengen burr’b ben Rleln-bes Empfang-verteilen 9 bes ßerbraucbers verteilet ftlr fe 5 kg

weiße, rote gelbe weiße, rote gelbe weiße, rote gelbe weiße, rote gelbe

blaue Sorte-; Sorten blaue Sorten Sorten blaue Sorten Sorten blaue Sorten Sorten
O

RM RM RM RM RM RM RM RM

‘Breisgeblet l

September, Oktober-,
November 1939 . . 2,05 2,05 2,80 3,10 3,—— 3,00 0,30 0,39

Preisgebiet I I

September, Oktober,
November 1030 . 2,50 2,00 2,70 3,—w 2,90 3,20 0,34 0,37

Preisgebiet III

September, Dltober, ——‚- '-‚- —-— ‘3—
November 1030 . . . . ———,—»- ——,—-- ——‘——» -,—— 2,00 2,00 0,32 0,35

Preisgebiet IV

September, Dltober, —-,—-— —-—,—— ——‚—— — —-
November 1030 . . . . —,—— —- —- —-—— —- — 2,45 2,75 0,30 0,33

§ 4

Soweit einem Verteiler bei Lieferuug frei Wohnung des
Verbrauchers infolge ausnahmsweise hoher anriugertosteu
deren volle Deckung aus seiner Spanne nicht zugemutet werden
tanu, so kann der Verteiler bei der Preisbildungsstelle iiber den
Kartoffelwirtschaftsverband Schlesieu die Genehmigung eines
angemessenen Zuschlages bis zur Höhe der uachgewiesenen tat-
sächlichen Mehrloften beantragen.

§ 5

Die Versandverteilerspanms beträgt 0,20 RM je 50 Kilo-
gramm. Sie ist in den Verbraucherhochstpreisen des § 3 bereits
enthalten und darf weder unter-: noch überschritten werden.

§6

Verbrancherhörhstpreise beim Verlauf unmittelbar durch den
Erzeuger:

1. Veim Abholen durch den Verbraucher beim Erzeuger ist
der Erzengerpreis ohne Abzug zu zahlen.

2. Vei Lieferuug frei Keller des Verbrauchers darf der Er-
zeuger für Anfnhr, Abladen und Einbringen folgende Zu-
schläge auf den Erzengersestpreis erheben:

Preisgebiet l: bis t),5l)RM
Preisgebiet H: bis (),4t)d)iM
Preisgebiet III: bis (),:3()RM
Preisgcbiet IV: bis 0,20RM je ngs

§ 7

Die Verbraucherhöchstpreise für die Sorte Juli) Nieren dür-
fen die Höchstpreise der einzelnen Preisgebiete für gelbe Sor-
ten um höclstens l RM je 50 Kilogranuu übersteigen. Die
Verbraneherööchstpreise für die Sorte »Frühe Hörnchen« und
,,Tanneuzapeen« lRote Mäuse) dürfen die Höch tpreise der ein-
zelnen Preisgebiete für gelbe Sorten um höchitens 2 RM je
50 Kilograunn übersteigen.

§ 8

Der rutenweise Verlauf von Kartoffeln sowie das Selbst-
roden urch den Käufer bedarf eines besonderen Antrages bei
dem Kartoffelwirtschaftsverband. Die Preisbildung erfolgt
dann durch den Kartoffeltvirtschaftsverband mit Zustimmung
der Preisbildungsstelle.

§ 9

Bei Verkauf auf den Wocheumärkten darf ein Marktzuschlag
erhoben werden, der bis zu 10 Rpf unter den jeweiligen Ver-  

graifuherhöchstpreisen in den einzelnen Preisgebieten liegen
ar.

§ m
(Ergibt der Verlauf von Speiselartoffeln im Einzelhandel im

kliechnuugsbetrage Vrnchteile von Pseunigen, so tönute Beträge
unter V. klin nach oben aufgernndet werden. Die Anfrundung
darf jedoch erst bei dem Endbetrag vorgenommen werden. Der
Einzelhandel ist verpflichtet, die Preisanszeichnmig für den
Preis von 1 Kilogramm sowie von 0 Kilogrannn Kartoffeln
vorzunelnneu

Beispiel:

5 kg Kartoffeln kosten 0,30 um,
I kg Kartoffeln kostet t),t)72 um,

und darf auf 0,08 RM erhöht werden.
1/(. kg Kartoffeln tostet 0,030 00m,

und darf auf 0,04 RM erhöht werden.

§ 1 1.
Zuwiderhandlunchn gegen die Anordnung unterliegen den

IVestimmuugen des § -t- des lsöesebes zur Durchführung des
Vierjahresplanes vom 20. Oktober 1030.

§ 1.2

Diese Anordnung tritt am 1.September.1939 in Kraft.

B r e s l a u. den 31. August 1030

Der Oberpräsident der Provinz Schlesien

Preisbildungstelle

Bekanntmatbuna einer anderen Behörde

Oeffentliche Belanntmachungl

Zahlung der Vergütung aus Leistnngsbescheinigungen für
Kraftfahrzeuge findet nur gegen Uebergabe der Kraftfahrzeug-
briefe an die Zahlmeisterei der Wehrerfatzinspektion Breslan,
Vreslau 18, Straße der SA. 200, ftatt.
Soweit Kraftfahrzeugbriefe sich nicht in Händen der Lei-

stungspflichtigeu befinden, ist ihr Verbleib nachzuweisen.

Wehrersatzinspeltion Breslau.




